
Der 21ugsbui:ger 1Religioußfriéße 1555
VO  » Martın Schmidt, Berlin-Zehlendorf

Z den Selbstverständlichkeiten des modernen Lebens gehört der
Grundsatz, daß Religion „Privatsache“ 1St An diesem Punkte schei-
den sıch Miıttelalter un Neuzeıt; 1aber auch römischer Katholizismus
un Protestantismus scheinen sıch 1er Z trennen. Denn für den
protestantischen Bereich bleibt die ftormende un ordnende Kraftt des
Glaubens, die sich auf römısch-katholischem Boden eindrucksvoll iın
einer geschlossenen Einheit VO  3 volkstümlicher Sıtte bis lıterarı-
scher un: bildender Kunst, politischem Urteil un: soz1ıaler Willens-
bildung als „katholische Kultur“ darstellt, iraglıch un fragwürdig.
Ist Hu der Protestantısmus selbst durch se1ine Anschauungen oder
durch se1ine Struktur für die Priyvatisierung des Glaubens und damit
tür sel1ne Abschiebung 1n die Unverbindlichkeit verantwortlich? der
War CS einfach die Tatsache der Spaltung 1m Verständnis des Christen-
LUmMSs, die die Entmächtigung des Glaubens hervorrief?
Dıie Fragen sınd nıcht eichthin beantworten. Der Historiker wird,
Je länger CI sich MIt dem Gegenstand beschäftigt, och eine Fülle
anderer OoOmente entdecken. Auf keinen Fall aber kommt E dem
Ereıigni1s vorbei, das den Zwiespalt 1im Glauben als offizielle Rechts-
grundlage für die Ordnung der deutschen Verhältnisse anerkannte
un: damıt eine srundsätzliche Entscheidung Von grofßer Tragweitetällte. Es 1St. der Augsburger Religionsfriede Vom 25 September 1555
Der letzte Versuch des alsers arl N die Einheit 1m römisch-katho-
lischen Sınne miıt Gewalt herzustellen, nachdem iıh der Sıeg über
die evangelischen Fürsten 1m Schmalkaldischen Krıege 1547 auf die
Höhe seiner Macht geführt hatte, War gescheitert. Sein Glaubens-
diktat, das Interım, hatte nahezu geschlossenen Wiıderstand gefun-den Vor allem stellte sıch der Junge Moritz on Sachsen, der 1N
seinem bedenkenlosen Ehrgeiz keine Bündnistreue kannte, auf die
Seıite der fürstlichen Opposıition un überfhiel den Kaiser 1ın der Nähe
Von Innsbruck, daß er miıt knapper Not der Gefangenschaft eNTt-
oInNg. Im Vertrag Passau nötigte ihn dem Zugeständnis, die
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Religionsfrage auf dem nächsten Reichstage ér neut behandeln.
Dıie entscheidende Forderung freilich, einen im nd
Religionsfrieden, verweıgerte der Kaıiser. S1e jef nıcht 1Ur seiner gC-
amten politischen Linie, sondern seinem Gewiıissen Zzuwider. Jedoch
1eß s1e sich nıcht mehr umgehen. S1ıe wurde vielmehr ZUuU Eckpfeiler
des Augsburger Religionsfriedens. Damıt taucht ZU ersten Male 1mM
Abendlande die Möglichkeit auf, dem Andersdenkenden 1m christ-
liıchen Glauben den Rechtsboden für seıne kirchliche Organısatıon
gewähren un! auf eıne gesamtkirchliche Aufsıicht durch das Papsttum

WwW1e S1e 1438 den Hussıten be] allen Zugeständnissen an ıhre Son-
derforderungen auferlegt worden W ar verzichten. Dıie einz1ıge
Analogie bot die mittelalterliche Stellung der Juden. och S1Ce Lrug
on vornherein durch ihre völlige Abtrennung VO Gesamtleben der
christlichen Völker ein andersartiges Gepräge.
Als ach mancherlei Zwischenspielen der Reichstag 5. Februar
1555 1 der schon tradıtionsgeladenen treien Reichsstadt Augsburg
ZUSAMMENTLALT, W artefife keine eichte Aufgabe aut die Reichsstände.
Der Kaiser W ar nıcht unter iıhnen. Miıt staatsmännischem Blick hatte
CT vorausgesehen, dafß e seinen Stundpunkt nıcht mehr durchsetzen
werde. So Z : sıch von vornhereın zurück und Öara dr gesam-
ten Verhandlungen seinem Bruder Ferdinand. In dem verbissenen
Rıngen, das acht onate lang 4an alle Beteiligten die höchsten An-
forderungen stellte, Jag die Führung naturgemäls bei den evangeli-
schen Stinden des Reiches, da S1e die Rechtsgrundlage erst erkämpfen
mufsten, die für den römischen Katholizısmus bereits bestand. Die Ver-
schiedenheiten 1ın ıhren Auffassungen dienten ZUr gegenseitigen Un:-
terstützung. Kursachsen sicherte VOL allem die Endgültigkeit des
Religionsfriedens, W1e€e S1e Moritz Zuerst gefordert hatte. Kurpfalz
verlangte die unbedingte Gewissensfreiheit für alle Untertanen
das Anliegen, das A4aIn meıisten ın die Zukunft wIl1es. Diese Forderung
entsprach genau den Grundsätzen Luthers, der immer wieder eine
Stellvertretung 1m Glauben abgelehnt hatte. Sie widersprach dem Ze-
Samten mıiıttelalterlichen System, dessen Einheitlichkeit auf solcher
Stellvertretung beruhte.
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Am Z September 1555 wurde der Reichstag geschlossen eın Ergeb-
1115 konnte LLUL den Charakter Kompromisses tragen Schwier1g-
keıiten hatte schon die Benennung der evangelıschen Seıite gemacht
Man rechnete Ja nıcht MIL Z WEe1 christlichen Kirchen WAar doch der

Friede nıcht C1M Abkommen 7zwıschen kırchlichen, sondern
7zwıschen polıitischen Körperschaften So CINISTE 9808  e) sıch schließlich
autf „Stände der Augsburgischen Kontession anhängig Unterschied

„Ständen der alten Religion anhängıg
1Der oberste Grundsatz Religionskrieg auszuschließen, hatte
sıch siegreich behauptet Wörtlich hıeß CS „ Wır sollen keinen Stand
des Reiches on der Augsburgischen Kontession vergewaltı-
SCn un coll die Religion ıcht anderst ann durch christ-
lıche, freundliche friedliche Mittel un We  e einhelligem christ-
ichen Verstand un Vergleichung gyebracht werden Di1e geistliche
Gerichtsbarkeit, W1 S1C die mittelalterliche Kirche einem umfas-
senden und komplizierten System ausgebildet hatte, wurde für die
evangelıschen Reichsstände aufgehoben. Damıt Wr ihnen der Besıtz
der Kırchengüter rechtmäßıg zugestanden.
Wıe dem geschichtlichen Hergang entsprach wurde die Entschei-
dung ber das Glaubensbekenntnis für jedes Herrschaftsgebiet die
Hände jedes einzelnen Reıichsstandes gelegt Der Landesherr erhielt
das Spater SOZCNANNTE JUS teformandıi Der Grundsatz CU1LU. R  9
1US religi0 (Wer die Herrschaft hat, entscheidet ber die Glaubens-
torm) WAar 11l keinem Sinne Neuerung. Die Bedeutung des eli-
Zionsfriıedens beruht nıcht auf ihm Er War vielmehr der selbstver-
ständliche mittelalterlichem Denken vemäße Ausgangspunkt Die
Missıonsgeschichte Europas hatte sich ebenso vollzogen Der Fürst
hatte, MeEeIST dem Einfluß einer bereits christlichen Gemahlıin,
den christlichen Glauben NSCHNOMMECN, die Untertanen, der del Üan
der Spitze, aren ohne teres gefolgt Der Grundsatz schloß CIN,
daß 1n jedem Gebiet 116 Glaubensform Lebensrecht habe
Eın Land zweierle1 Glauben valt der zwangsläufıg ent-
stehenden „Zwaıietracht“ als nıcht regierbar Der Glaube WAar
öftentliche Angelegenheit, bildete das Fundament des Staates SO
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hat auch Luther gedacht un das 1530 1n seiner Auslegung des „Re
gierungspsalms“ $ ausgesprochen; Melanchthon machte auf dem
Regensburger Reichstage Von 1541 einen Vergleichsvorschlag 1 gle1-
chen Sinne.
Und doch wurde diese mittelalterliche Grundlage an entscheidenden
Stellen verlassen. Auft dieser Preisgabe des damals Selbstverständ-
ichen beruht die epochale Bedeutung des Friedens.
Zunächst erhielten die Evangelischen die völlige Befreiung VO

Ketzerrecht, das 1n allen europäıschen Staaten des Mittelalters galt.
Nıcht NUrLr die Herrscher durften treı wählen, welcher Oorm des hr1ı-

s$1e sıch anschließen wollten; auch die Untertanen erhielten
das Recht, ohne Einbuße ıhrem Vermögen dorthin auszuwandern,

1h1 Glaube galt.
ber INa  $ o1Ing weıter. Der mittelalterliche Reichsaufbau hatte se1it
Otto dem Großen neben weltliche Reichsfürsten geistliche gestellt
und gerade vVvon ihnen, für die durch das Z.ölibat die Erbfolge wegfiel,
die eigentlıche Reichsgesinnung und die Bürgschaft für den Bestand
des Reıiches er warte Stzt eröftnete iıhnen die Augsburger Entschei-
dung die Möglıichkeit, durch Übertritt evangelischen Glauben die
Erbfolge ZUuU erhalten. Für polıtisch un wirtschaftlich denkende Na-
tLturen konnte das eın starker Anreız sein und 1St tatsächlich
CSCIHL; die Verwandlung des geistlichen Ordensstaates Preußen 1n
eın weltliches Herzogtum 525 bot das zroße Beispiel. Um die drohende
Getahr auszuschliefßen, daß der römische Katholizismus auf diese
Weise die geistlichen Gebiete verlor, entwarten Ferdinands Räte den
„geistlichen Vorbehalt“, der bestimmte, daß geistliche Gebiete Uu1l-

bedingt geistlıch, römisch-katholisch leiben mußfßten. 1n ber-
tretender Kırchenfürst hatte aut se1in Gebiet Zzu verzichten. So zalt
hier der UÜbertritt NUr für seine Person, de private Charakter der
Glaubensentscheidung WAar ausdrücklich festgelegt.
Zwei weıtere Anordnungen unterstrichen as noch: In den geistlichen
Gebieten und in den freien Reichsstädten, sich die Bevölkerung
beider Glaubensbekenntnisse besonders stark gemischt hatte, wurde
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dieser Zustand gesetzlich verankert un der Obrigkeit das echt C
NOMMECN, die Glaubenseinheit herzustellen.
Der Friede schuf C6 Parıtät der Reichsstände Vom Untertanen Aaus

betrachtet gewährte E: WECNISCIL als die Gleichberechtigung, aber
mehr als ein Minderheitenrecht Er löste die Glaubenseinheıit un
damit die relig1öse Grundlage des mittelalterlichen Reiches auf 61

mufßste, ob CT wollte oder ıcht SA Reichsverfall oder ZUr Siäkulari-
S1ICruNg des Reichsgedankens oder beidem beitragen
Der Friede 1ST tatsächlich das Ende des Mittelalters Seine Strukturen
eIseCNn überall die Zukunft die Zeıt der Religionsfreiheit
konnte auch der Westfälische Friede nach Ee1INCII Jahrhundert nıchts
grundsätzlich Neues ıhm hinzufügen Er 1ST auch Vergleich
en anderen freiheitlichen Religionsgesetzen des 16 Jahrhunderts,
der Öösterreichischen Religionskonzession Maxımıilıans 13 VO  w} 1568
der Warschauer Konföderation Von 1573 un dem Edikt VO  w} Nantes
VO  a} 1598 das tortschrittlichste Di1e Woarschauer Konföderation, die
ıhm ausdrücklich nachgebildet 1ST gvewährte den Evangelischen NUr

Duldung, das Edikt VO  u} Nantes hob iıcht einmal die geistliche (5@e-
richtsbarkeit für S1C völlig auf
Es annn nıcht überraschen, dafß sich die römisch katholischen Reichs-
stände dem allen schwer verstanden Nıcht NUr der Kaiser hatte
die Tendenz richtig erkannt und War iıhr ausgewichen Auch der
Bischof des Urtes, der Kardinal ÖOtto Truchsess, legte sofort Protest
C1MN Für römisch katholisches Empfinden 1ST die mittelalterliche Ord-
Nung die gottgewollte, die Einheit Glauben n d 117 irchlichen
Gehorsam, autf der das ZEsaAMLE öftentliche und Prıvate Leben ruht
Seit Novalıis S1C VOL anderthalb Jahrhunderten MIL den Oorten der
Sehnsucht beschwor, begleitet S1ie die euzeıt IMN1T wachsender Sug-
gestivkraft Novalıs schrieh unfer dem Eindruck der Französischen
Revolution, un das Ma{ der Abkehr VO  3 ıhren Ideen, A4aus denen
Liberalismus nd Sozialismus 19 Jahrhundert ıhre Nah-
Iung bezeichnet die Stärke der Zuwendung Zu Mittelalter

eit
v  v
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r den evangelischen Chriısten der Gegenwart 1ISTE die Stellungnahme
WEIT schwıer1ger Er teilt das Anlıegen der Glaubenseinheit die der
ökumenischen ewegung CTHER bedeutenden, auch organisatorischen
Ausdruck gefunden hat; un: die Abneigung Cie Herabdrückung
des gyöttlichen Anspruchs AI belanglosen Privatangelegenheit.
ber C: auf(ß daran festhalten, dafßl FEinheit Üar auf em Grunde der  A
Wahrheit erwächst und autf dem Boden der Freiheit CISCHNCI UÜber-
ZCUZUNS vedeiht Darum SETZE 61 sich der Gefahr, die iın der DPri-
vatısierung Ades Glaubens lıegt, willıg AaUus SO mangelhaft der AUugs-
burger Religionsfriede Wafl, sehr das evangelische Christen-
LUumM als „Landeskiırchentum bestätigte, ungenügend GE den Obrig-
keitscharakter der Kırche minderte un der Verkümmerung des (3E-
meindebewußtseins uefFte; half f doch entscheidend das Neben-
einander der verschiedenen Glaubenshaltungen auf em Boden der
Achtung ohne Preisgabe des Wahrheitsanspruchs E ermöglıichen.
] dieses Nebeneinander hat den etzten persönlichen Ernst der ]au-
bensentscheidung siıchtbar gemacht, AL gegenseWLgenN Vertiefung
un Bereicherung veführt, VOT ge1istiger Bequemlıichkeit bewahrt nd
die Wahrheitstrage unerbittlich wachgehalten Züge In die 4ARN-

ches einheitlich gefügte Lebenssystem die deutsche Geschichte
beneiden wiırd

ÜYHeil Denn jeglichen auf feinem Bewifnen liegt, WIEg Pl glaubt ODDEr
NI glaubt, unDd Damıt DEr WE  1en ewalt Fezin Abbruc gefchieht, oll
12 Qucdy zufrtieden fein 1D IYLes ZNUnNgs warftien unß laffen glauben on
ODer [9, WIe Fann unß will, un n  22manQ mit 2wWwa ringen Denn

ift 1n vel YHert umm Den Blauben, azu nieman)d Farnın
on weltlicher Oberkeit 523 -


